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121. ordentliche   
Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft  
zu der am Freitag, 12. Mai 2023, 10:00 Uhr, im Saal 1 der  
Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, 
stattfindenden 121. ordentlichen Hauptversammlung ein.
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Telefon: + 49 (0) 52 05 74 - 0 
Telefax: + 49 (0) 52 05 74 - 3273  
E-Mail: info @ dmgmori.com
www.dmgmori.com
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DMG MORI IN KÜRZE
DMG MORI ist ein weltweit führender Hersteller von 
hochpräzisen Werkzeugmaschinen und nachhaltigen 
Technologien, die im Zentrum weltweiter Wertschöpfungs-
ketten stehen. Bei der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
arbeiten rund 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die einen Umsatz von über 2,3 MRD € erwirtschaften. 
Gemeinsam mit der DMG MORI COMPANY LIMITED 
liegt der Umsatz bei rund 3,4 MRD €. In der „Global One 
Company“ sind mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in direktem Kontakt zu über 100.000 Kunden 
aus 57 Branchen. DMG MORI ist global präsent in  
88 Ländern mit 16 Produktionswerken, 113 Vertriebs-  
und Servicestandorten. 

Der strategische Fit aus Automatisierung, Digitalisierung  
und Nachhaltigkeit passt perfekt zu unserem Vision-
Mission-Statement: Wir stärken unsere Kunden in 
Fertigung und Digitalisierung! Wir wollen weltweit der 
attraktivste Werkzeugmaschinenhersteller mit digitalen 
und nachhaltigen Produkten sein!

Ganzheitliche Automatisierungs- und durchgängige 
Digitalisierungslösungen erweitern das Kerngeschäft  
mit Dreh- und Fräsmaschinen, Ultrasonic, Lasertec  
und Additive Manufacturing. Unser gesamtes Fertigungs-
Know-how aus über 152 Jahren bündeln wir in Technologie- 
Exzellenz für die Fokusbranchen Aerospace, Automotive, 
Die & Mold sowie Medical und Semiconductor. Unsere 
kundenorientierten Services begleiten den gesamten 
Lebenszyklus einer Werkzeugmaschine – inklusive 
Training, Instandsetzung, Wartung und Ersatzteilservice. 

DMG MORI ist eines der nachhaltigsten Industrieunter-
nehmen weltweit. Unsere innovativen Lösungen leisten 
einen entscheidenden Beitrag für Mensch und Umwelt. 
Die Verbindung von Maschinen, Technologien, Anwendern, 
Automatisierung und Digitalisierung ermöglicht einen 
hohen Grad an Prozessintegration für eine ressourcen-
schonende und effiziente Produktion. Getreu unserem 
Motto: dynamic . Excellence.

EINLADUNG
121. ordentliche Hauptversammlung der  
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 

Übersicht mit Angaben gemäß  
§ 125 Aktiengesetz in Verbindung mit  
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung: 7c231d0bf5c3ed118143005056888925
2. Einberufung der Hauptversammlung

B Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0005878003
2. Name des Emittenten: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

C Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 12.05.2023

2. Beginn: 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC)

3. Art der Hauptversammlung: ordentliche Hauptversammlung

4. Ort der Hauptversammlung:  
Stadthalle Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld

5. Aufzeichnungsdatum:  20.04.20231

6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL: 
https://de.dmgmori-ag.com/investor-relations/hauptversammlung

1  Bitte beachten Sie, dass das sog. Aufzeichnungsdatum nach den formalen Vorgaben 
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/ 1212 ein bankenarbeitstechnisches Datum ist, 
das mit dem Nachweisstichtag bzw. Record Date i.S.v. § 123 Absatz 4 Satz 2 AktG nicht 
übereinstimmt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) 
ist daher der Ablauf des 20.04.2023.
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INFORMATIONEN

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  34

Voraussetzung für die Teilnahme an der  34 
Hauptversammlung und die Ausübung des  
Stimmrechts sowie Erklärung der Bedeutung  
des Nachweisstichtags 

Hinweise zum Datenschutz 36

Verfahren für die Stimmabgabe  36 
durch einen Bevollmächtigten 

Weitere Hinweise zur Stimmrechtsausübung 39

Angaben zu Rechten der Aktionäre nach  40 
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs.1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG

Veröffentlichungen auf der Internetseite 43

ANHANG

Lebensläufe der Kandidatinnen und Kandidaten 44

AUF EINEN BLICK

TAGESORDNUNG

Tagesordnungspunkt 1 4
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  
DMG MORI AKTIEN GESELLSCHAFT und des  
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 
mit den Lageberichten für die DMG MORI AKTIEN
GESELLSCHAFT und den Konzern, des erläuternden  
Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach  
§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts  
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Tagesordnungspunkt 2 4
Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Vorstandes

Tagesordnungspunkt 3 5
Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Aufsichtsrates

Tagesordnungspunkt 4 5
Beschlussfassung über Wahlen  
zum Aufsichtsrat

Tagesordnungspunkt 5 10
Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur  
künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen 
sowie zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsrats-
mitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der  
Bild- und Tonübertragung

Tagesordnungspunkt 6 12
Beschlussfassung über die Billigung  
des Vergütungsberichtes

Tagesordnungspunkt 7 33
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

121.  ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 121.  ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG2 3



TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit den 
Lageberichten für die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
und den Konzern, des erläuternden Berichts des  
Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a  
Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für  
das Geschäftsjahr 2022

Der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Konzern-
abschluss und der Konzernlagebericht, der Bericht des 
Aufsichtsrates und der Bericht des Vorstandes mit den 
Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der 
Hauptversammlung rechtzeitig zugänglich gemacht worden. 
Die genannten Unterlagen enthalten auch den erläuternden 
Bericht zu den Angaben nach § 289a, § 315a des Handels-
gesetzbuches (HGB) und die Erklärung zur Unternehmens-
führung mit der Corporate-Governance-Berichterstattung 
sowie den Vergütungsbericht zum Geschäftsjahr 2022. Diese 
Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung 
selbst über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich  
gemacht und erläutert unter https://de.dmgmori-ag.com/investor- 
relations/hauptversammlung .

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172 AktG am 
13. März 2023 gebilligt und den Jahresabschluss damit fest-
gestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses sowie 
einer Billigung des Konzernabschlusses durch die Haupt-
versammlung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, sodass 
zu Tagesordnung 1 keine Beschlussfassung erfolgt. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das 
Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das 
Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 

Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet mit 
Beendigung der Hauptversammlung am 12. Mai 2023. Der 
Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 9 der Satzung der Gesellschaft 
und §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 MitbestG aus sechs von der Hauptversammlung 
und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern 
zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge 
nicht gebunden. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz muss 
sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen 
und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammen-
setzen (Mindestanteilsgebot). Das Mindestanteilsgebot ist vom  
Aufsichtsrat grundsätzlich insgesamt zu erfüllen. Die Seite der 
Anteilseignervertreter und die Seite der Arbeitnehmer vertreter 
im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung gemäß § 96 Abs. 2 
Satz 3 AktG allerdings widersprochen. Der Mindestanteil ist 
daher von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeit-
nehmervertreter getrennt zu erfüllen. Der Aufsichtsrat ist 
damit sowohl auf der Seite der Anteilseigner als auch auf 
der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens 
zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen. Zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung gehören 
dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite zwei Frauen an. Auf 
der Grundlage der Getrennterfüllung ist das Mindestanteils-
gebot damit auf Anteilseignerseite erfüllt und wäre nach der 
Wahl der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten 
auch weiterhin erfüllt. Die Vertreter der Arbeitnehmer im Auf-
sichtsrat für die neue Amtsperiode wurden in geheimer Wahl 
nach den Vorschriften des MitbestG am 7. März 2023 gewählt.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für die 
Amtsperiode, die bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
dauert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 
beschließen wird, als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner  
die nachfolgend aufgeführten Damen und Herren zu wählen: 
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Die Wahl soll als Einzelwahl durchgeführt werden. 

Es ist vorgesehen, Dr.-Ing. Masahiko Mori für den Fall seiner 
Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrates zu dessen Vorsitzenden 
zu wählen.

Die zur Wahl Vorgeschlagenen sind bei den nachfolgend  
aufgeführten Gesellschaften und Wirtschaftsunternehmen 
Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrates oder  
eines vergleichbaren in- oder auslän dischen Kontrollgremiums: 

› Dr.-Ing. Masahiko Mori 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: – 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien: –

› Irene Bader

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: – 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien: – 

› Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: – 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien: – 

› Ulrich Hocker 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 
• FERI AG, Bad Homburg, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien: 
•  Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein/Schweiz,  

Mitglied des Verwaltungsrates, Independent Lead Director

 4.1 Dr.-Ing. Masahiko Mori, wohnhaft in Kyoto / Japan

 Präsident der DMG MORI COMPANY LIMITED, Tokio

 4.2 Irene Bader, wohnhaft in Feldafing

   Member of Board of Directors der  
DMG MORI COMPANY LIMITED, Tokio

   Geschäftsführerin der  
DMG MORI Global Marketing GmbH, München,

   Geschäftsführerin der  
DMG MORI Sport Marketing SAS, Roissy-en-France,

   Senior Executive Officer Global Corporate  
Communication & Chief Marketing Officer  
der DMG MORI COMPANY LIMITED, Tokio

 4.3  Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena, wohnhaft in Wedemark

   Geschäftsführender Leiter des Instituts für  
Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen,  
Leibniz Universität Hannover

 4.4  Ulrich Hocker, wohnhaft in Düsseldorf

   Präsident und Rechtsanwalt der Deutsche  
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.

 4.5  Prof. Dr. Annette Köhler, wohnhaft in Düsseldorf

   Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für  
Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung & Controlling  
an der Universität Duisburg-Essen und  
Prodekanin der Mercator School of Management

 4.6  James Victor Nudo, wohnhaft in Chicago / USA

   Vice President der DMG MORI COMPANY LIMITED, Tokio 

   Geschäftsführer der DMG MORI Europe Holding GmbH, 
Bielefeld

   Geschäftsführer der DMG MORI EMEA GmbH, Wernau 

   CEO der DMG MORI Americas Holding Corporation, Chicago
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Mit Blick auf Empfehlung C.9 und Empfehlung C.13 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex wird Folgendes 
erklärt: Nach Einschätzung des Aufsichtsrates steht kein 
vorgeschlagener Kandidat, soweit dies nicht nachfolgend 
offengelegt ist, in einer nach der Empfehlung C.13 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT oder deren Konzernunternehmen, 
den Organen der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
oder zu einem wesentlichen an der DMG MORI AKTIEN
GESELLSCHAFT beteiligten Aktionär. Die vorgeschlagenen  
Kandidaten Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena, Ulrich Hocker 
und die vorgeschlagene Kandidatin Prof. Dr. Annette Köhler 
sind als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.6 Abs. 2 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex anzusehen. 

Der Kandidat Dr.-Ing. Masahiko Mori ist Präsident der 
DMG MORI COMPANY LIMITED, die derzeit gemäß ihrer 
letzten Stimmrechtsmitteilung mittelbar eine Beteiligung 
von 87,37 % und damit mehr als 10 % der stimmberechtigten 
Aktien der Gesellschaft hält und somit wesentlicher Aktionär 
der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ist. Die Kandidatin  
Irene Bader ist Member of the Board of Directors der 
DMG MORI COMPANY LIMITED sowie Senior Executive Officer 
Global Corporate Communication & Chief Marketing Officer 
der DMG MORI COMPANY LIMITED und Geschäftsführerin 
der DMG MORI Global Marketing GmbH und der DMG MORI 
Sport Marketing SAS, Tochtergesellschaften der DMG MORI 
COMPANY LIMITED und damit Schwestergesellschaften 
der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT. Der Kandidat  
James Victor Nudo ist Vice President der DMG MORI COMPANY 
LIMITED, CEO der DMG MORI Americas Holding Corporation 
sowie Geschäftsführer der DMG MORI Europe Holding GmbH 
und der DMG MORI EMEA GmbH und damit dreier Schwester-
gesellschaften der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT. 

Die Lebensläufe der Kandidatinnen und Kandidaten sind 
dieser Einladung angehängt und auf der Internetseite der 
Gesellschaft abrufbar unter https://de.dmgmori-ag.com/investor- 
relations/hauptversammlung .

› Prof. Dr. Annette Köhler 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 
•  GEA Group Aktiengesellschaf t, Düsseldorf,  

Mitglied des Aufsichtsrates
•  Gerresheimer AG, Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrates 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien: 
• DKSH Holding AG, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates
•  ABB E-Mobility Holding AG, Baden (Schweiz),  

Mitglied des Verwaltungsrates 

› James Victor Nudo 

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: – 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien: – 

Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrates stützen sich auf die 
Empfehlung seines Nominierungsausschusses, berück-
sichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammen-
setzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung 
des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das  
Gesamtgremium (insbesondere in Bezug auf technische 
Expertise, Kenntnis der Märkte und Wettbewerber, Finanz- 
und Bilanzierungsexpertise sowie schließlich Kapitalmarkt- 
und Corporate Governance Know-how) an. Die Wahlvorschläge 
berücksichtigen überdies die gesetzlichen Vorgaben sowie 
die weiteren Empfehlungen des Deutschen Corporate  
Governance Kodex. 

Mit Blick auf Empfehlung Grundsatz 12 des Deutschen  
Corporate Governance Kodex wird Folgendes erklärt: Der  
Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidatinnen 
und Kandidaten vergewissert, dass sie den zu erwartenden 
Zeitaufwand aufbringen können. 
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Hauptversammlungsformat im wohlverstandenen Interesse 
der Aktionäre und der Gesellschaft liegt. Soweit die gesetz-
lichen Regelungen Beschränkungsmöglichkeiten vorsehen, 
sollen diese, sofern überhaupt erforderlich und angemessen, 
unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre 
angewandt werden, um allen Aktionären die Wahrnehmung 
ihrer Rechte in geeigneter Weise zu ermöglichen. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates nehmen grundsätzlich 
persönlich an der Hauptversammlung teil. Nach § 118 Abs. 3 
Satz 2 AktG kann die Satzung jedoch bestimmte Fälle vorsehen,  
in denen eine Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrates 
an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonüber-
tragung erfolgen darf. Im gleichen Zuge soll daher im Hinblick 
auf die Mitglieder des Aufsichtsrates von der Möglichkeit nach 
§ 118a Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG Gebrauch 
gemacht und auch den Aufsichtsratsmitgliedern gestattet 
werden, an einer virtuellen Hauptversammlung im Wege 
der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen. Sofern eine 
unmittelbare Interaktion aller oder einzelner Mitglieder des 
Aufsichtsrates mit der Hauptversammlung erforderlich ist, 
wird dies durch die direkte Zuschaltung dieser Aufsichts-
ratsmitglieder im Wege der vorgesehenen Zwei-Wege- 
Kommunikation ermöglicht. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende 
Beschlüsse zu fassen: 

In § 15 der Satzung der Gesellschaft wird der folgende neue 
Absatz 10 eingefügt: 

„(10) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 
wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt 
für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem 
Zeitraum von fünf (5) Jahren nach Eintragung dieser Satzungs-
bestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft. Im Fall 
der virtuellen Hauptversammlung finden § 14 Satz 2, § 15 Abs. 8 
und § 16 Abs. 2 der Satzung keine Anwendung.“

5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur  
künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen 
sowie zur Ermöglichung der Teilnahme von  
Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung  
im Wege der Bild- und Tonübertragung

Das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von 
Aktiengesellschaften und Änderung genossenschafts- sowie 
insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften,  
in Kraft getreten am 27. Juli 2022 (Bundesgesetzblatt vom 
26. Juli 2022, S. 1166 ff.), ermöglicht es, zukünftig Hauptver-
sammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten 
(sogenannte virtuelle Hauptversammlung). Neu eingefügt 
wurde u.a. § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG, danach kann die Satzung 
vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, 
virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Durchführung 
virtueller Hauptversammlungen in den vergangenen drei 
Jahren halten es Vorstand und Aufsichtsrat für sinnvoll, eine 
entsprechende Ermächtigung des Vorstandes in die Satzung 
der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT aufzunehmen. 
Um mit Rücksicht auf die Interessen der Aktionäre künftig  
flexibel über das Format der Hauptversammlung sachgerecht 
entscheiden zu können, halten es Vorstand und Aufsichtsrat für 
zweckmäßig, die Abhaltung als virtuelle Haupt versammlung 
nicht unmittelbar durch die Satzung anzuordnen, sondern 
den Vorstand zur Festlegung des jeweiligen Formats der 
Hauptversammlung zu ermächtigen. Die durch den Vorstand  
dann für jede Hauptversammlung zu treffende Entscheidung 
über deren Durchführung im virtuellen Format oder als 
Präsenzversammlung ist nach pflichtgemäßem Ermessen 
anhand der jeweils relevanten sachlichen Kriterien zu treffen.  
Sofern der Vorstand von der vorgeschlagenen Satzungs-
ermächtigung Gebrauch macht und sich für eine virtuelle 
Hauptversammlung entscheidet, wird der Wahrung der 
Aktionärsrechte eine wesentliche Bedeutung für deren 
Ausgestaltung und Durchführung zukommen. Der Vorstand 
wird bei seiner jeweiligen Entscheidung über die Durch-
führung der Hauptversammlung sorgfältig abwägen, welches  
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Der Vergütungsbericht wird im Folgenden dargestellt und ist im  
Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 abgedruckt sowie unter  
https://de.dmgmori-ag.com/investor-relations/hauptversammlung – 
auch während der Hauptversammlung – zugänglich. 

Im Folgenden werden das Vergütungssystem und die Vergütung  
des Aufsichtsrates sowie des Vorstandes für das Geschäftsjahr 
2022 dargestellt. Die jährliche Erstellung des Vergütungs-
berichts nach § 162 AktG liegt in der Verantwortung des Vor-
standes und des Aufsichtsrates. Es wird gemäß § 162 Abs. 1 
Satz 2 Nr.1 AktG über Vergütung im Geschäftsjahr berichtet, 
in dem die der Vergütung zugrunde liegende Tätigkeit voll-
ständig erbracht worden ist. 

Billigung des Vergütungsberichts  
durch die Hauptversammlung 2022

Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 
6. Mai 2022 erfolgte die Billigung des nach § 162 AktG erstellten 
und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 
mit einer Zustimmung von 99,88 %. Es ergaben sich keine 
Aspekte, die hinsichtlich des Vergütungssystems oder dessen 
Umsetzung in der Vergütungsberichterstattung zu berück-
sichtigen sind.

Vergütung des Aufsichtsrates

Die Vergütung des Aufsichtsrates wird durch die Hauptver-
sammlung festgelegt und in § 12 der Satzung der DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT geregelt. In der Hauptversammlung 
2021 wurde das Vergütungssystem des Aufsichtsrates nach 
§ 113 AktG gebilligt. Zu den Komponenten der Aufsichtsrats-
vergütung gehören die feste Vergütung, die jedes Aufsichts-
ratsmitglied erhält, die Vergütung für Ausschusstätigkeiten 
sowie das Sitzungsgeld.

Für das Geschäftsjahr 2022 betrug der feste Vergütungs-
anspruch für jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied 60.000 €. Der  
Vorsitzende hat einen Anspruch auf das 2,5-Fache (150.000 €), 
wobei der Aufsichtsratsvorsitzende Dr.-Ing. Masahiko Mori 
ebenso wie James V. Nudo und Irene Bader auf sämtliche 

§  16 der Satzung wird um einen dritten Absatz wie folgt 
ergänzt:

„(3) Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
sollen während der Hauptversammlung am Ort der Haupt-
versammlung anwesend sein. Der Versammlungsleiter hat 
am Ort der Hauptversammlung an dieser teilzunehmen.  
Aufsichtsratsmitglieder, die nicht den Vorsitz in der Hauptver-
sammlung führen, können an der Hauptversammlung auch 
im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, wenn die 
physische Anwesenheit aufgrund gesundheitlicher Risiken  
nicht vertretbar erscheint oder wenn für ein Aufsichtsrats-
mitglied ein unverhältnismäßig hoher Anreiseaufwand ent-
stehen würde oder die Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung abgehalten wird.“

Die Absätze (1) und (2) des § 16 der Satzung werden nummeriert. 

Eine Gegenüberstellung der aktuell geltenden Fassungen  
der §§ 15 und 16 der Satzung der Gesellschaft und der 
beabsichtigten Ergänzungen dieser Regelungen durch den 
Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 ist von der Ein-
berufung der Hauptversammlung an über die Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich gemacht unter https://de.dmgmori- 
ag.com/investor-relations/hauptversammlung .

6. Beschlussfassung über die Billigung  
des Vergütungsberichts 

Gemäß § 120a Abs. 4 AktG i.V.m. § 162 AktG haben Vorstand 
und Aufsichtsrat jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen 
und der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen. Das 
Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstandes ist von 
der 118. ordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 2020 und 
das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrates 
in der 119. ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2021 
gebilligt worden. Der Vergütungsbericht wurde durch den 
Abschlussprüfer der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
geprüft und mit einem Prüfungsvermerk versehen. 
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Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse 
erhalten für jede Aufsichtsrats- und Ausschusssitzung, an 
der sie als Mitglied teilnehmen, ein Sitzungsgeld in Höhe 
von 1.500 €.

Für das Geschäftsjahr 2022 betrug die Gesamtvergütung des 
Aufsichtsrates 1.003.500 € (Vorjahr: 930.000 €). Die Grundver-
gütung und Ausschussvergütung lagen insgesamt bei 882.000 € 
(Vorjahr: 819.000 €). Die Höhe der Sitzungsgelder belief sich 
auf 121.500 € (Vorjahr: 111.000 €). Da sich die Vergütung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates nicht aus variablen, sondern 
ausschließlich aus festen Bestandteilen zusammensetzt, 
entfällt die Notwendigkeit der Festlegung einer maximalen  
Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates.

Aufsichtsratsbezüge verzichten. Der stellvertretende Vor-
sitzende hat einen Anspruch auf das 1,5-Fache (90.000 €). Der  
Anspruch aus der Grundvergütung lag insgesamt bei 630.000 € 
(Vorjahr: 630.000 €). 

Die Vergütungsansprüche für Ausschusstätigkeiten betrugen 
insgesamt 252.000 € (Vorjahr: 252.000 €) und berücksichtigten 
die Arbeiten im Finanz- und Prüfungsausschuss, im Personal-,  
Nominierungs- und Vergütungsausschuss sowie im Ausschuss  
für Geschäfte mit nahestehenden Personen. Die einzelnen 
Ausschussmitglieder erhielten Anspruch auf jeweils 18.000 €. 
Die Vorsitzenden der Ausschüsse bekamen darüber hinaus 
einen festen Vergütungsanspruch von weiteren 18.000 €.

A.1 | GEWÄHRTE UND GESCHULDETE  
VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATES

Ausschuss - 
vergütung:  
Personal-,  

Nominierungs-  
und Vergütungs - 
ausschuss (PNV)

Ausschussvergütung:  
Ausschuss für Geschäfte  

mit nahestehenden  
Personen (GNP) 

Grundvergütung und 
Ausschuss- 

vergütung gesamt
Sitzungs- 

geld 
 Gesamt- 

bezügein € Grund vergütung

Ausschussvergütung: 
Finanz- und Prüfungs-

ausschuss (F&P)

Dr.-Ing. Masahiko Mori 1)

Vorsitzender AR 
Vorsitzender PNV - - - - - - 0
Ulrich Hocker 2)

stv. ARVorsitzender
Vorsitzender GNP 90.000 0 18.000 36.000 144.000

      
15.000     159.000

Irene Bader 3) - - - - - - 0
Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena 4) 60.000 0 0 18.000 78.000 12.000 90.000
Prof. Dr. Annette Köhler 
Vorsitzende F&P 60.000 36.000 0 0 96.000 13.500 109.500
James Victor Nudo 5) - - - - - - 0
Mario Krainhöfner 6) 7)

1. stv. ARVorsitzender 90.000 0 18.000 0 108.000 9.000 117.000
Stefan Stetter 8)

stv. ARVorsitzender 90.000 18.000 0 18.000 126.000 21.000 147.000
Tanja Fondel 6) 9) 60.000 0 18.000 0 78.000 10.500 88.500
Dietmar Jansen 6) 10) 60.000 18.000 0 0 78.000 12.000 90.000
Larissa Schikowski 11) 60.000 0 18.000 0 78.000 10.500 88.500
Michaela Schroll 6) 12) 60.000 18.000 0 18.000 96.000 18.000 114.000
Gesamtsumme 630.000 90.000 72.000 90.000 882.000 121.500 1.003.50013)

1)  Dr.-Ing. Masahiko Mori ist zudem Mitglied im F&P sowie im Nominierungs- und im  
Vermittlungsausschuss. Dr.-Ing. Masahiko Mori verzichtet vollständig auf die Aufsichtsrats  - 
vergütung. Somit sind Dr.-Ing. Masahiko Mori für 2022 keine Aufsichtsratsbezüge zugeflossen.

2) Ulrich Hocker ist zudem Mitglied im PNV sowie im Nominierungs- und im Vermittlungsausschuss.
3)  Irene Bader verzichtet vollständig auf die Aufsichtsratsvergütung.  

Somit sind Irene Bader für 2022 keine Aufsichtsratsbezüge zugeflossen.
4) Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena ist Mitglied im GNP.
5)  James Victor Nudo ist Mitglied im F&P, PNV sowie Nominierungsausschuss.  

James Victor Nudo verzichtet vollständig auf die Aufsichtsratsvergütung.  
Somit sind James Victor Nudo für 2022 keine Aufsichtsratsbezüge zugeflossen.

6)  Diese Arbeitnehmervertreter führen den überwiegenden Teil ihrer Vergütung  
für die Aufsichtsratstätigkeit an die Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf ab.

7) Mario Krainhöfner ist Mitglied im PNV sowie im Vermittlungsausschuss.
8) Stefan Stetter ist Mitglied im F&P und GNP.
9) Tanja Fondel ist Mitglied im PNV sowie im Vermittlungsausschuss.

10) Dietmar Jansen ist Mitglied im F&P.
11)  Larissa Schikowski ist Mitglied im PNV und führt einen Teil ihrer Vergütung  

für die Aufsichtsratstätigkeit an verschiedene karitative Einrichtungen ab.
12) Michaela Schroll ist Mitglied im F&P und GNP.
13) Die Gesamtsumme entspricht dem Aufwand der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT für 2022.
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Der Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschuss 
überprüft das System zur Vorstandsvergütung regelmäßig 
und unterbreitet dem Aufsichtsrat entsprechende Vorschläge. 
Im Fall wesentlicher Änderungen, mindestens jedoch alle 
vier Jahre, wird das Vergütungssystem erneut der Haupt-
versammlung zur Billigung vorgelegt. 

Das Vergütungssystem des Vorstandes der DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT ist auf die Förderung der Geschäfts-
strategie und die nachhaltige sowie langfristige Entwicklung 
des Unternehmens ausgerichtet. Dies erfolgt im Einklang 
mit den gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung 
einer Wettbewerbsorientierung. Es ist vom Aufsichtsrat mit 
Beschluss vom 28. November 2019 auf Basis des Gesetzes 
zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) auf-
gestellt und von der 118. ordentlichen Hauptversammlung am  
15. Mai 2020 gebilligt worden.

Grundzüge des Vergütungssystems

Die grundsätzliche Strukturierung des Systems folgt den 
nachstehenden Leitgedanken:

› Besondere Leistungen und Erfolge sollen angemessen 
vergütet werden, während Zielverfehlungen eine substan- 
zielle Verringerung der Vergütung nach sich ziehen 
(„Pay-for-Performance-Orientierung“).

› Die Leistung der Vorstandsmitglieder als Gesamtgremium 
soll gefördert werden, ohne die unternehmerische Frei-
heit der einzelnen Vorstandsressorts zu vernach lässigen. 
Da wesentliche strategische Ziele nur ressortübergreifend 
durch Beiträge aller Vorstandsmitglieder zu erreichen sind, 
orientieren sich kurz- und langfristige Vergütungsbestand-
teile an verschiedenen Unternehmenskennzahlen, zu denen 
die Vorstandsmitglieder beitragen. 

› Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist 
durchgängig anschlussfähig an die Vergütungssysteme 
für die weiteren Führungs- und Mitarbeiterebenen des 
Konzerns. 

› Die Vergütung der Vorstandsmitglieder soll marktüblich 
sein und der Größe, Komplexität und Ausrichtung sowie der  
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. 

Im Berichtsjahr wurden keine Kredite und Vorschüsse an 
Aufsichtsratsmitglieder der DMG MORI AKTIENGESELL
SCHAFT gewährt.

Vergleich jährliche Veränderung der Aufsichtsratsvergütung

Die Tabelle A.2 zeigt einen Vergleich der prozentualen Ver-
änderung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates 
mit der Ertragsentwicklung (EAT) der DMG MORI AKTIEN
GESELLSCHAFT und mit der durchschnittlichen Vergütung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Vollzeitäquivalenzbasis  
gegenüber dem Vorjahr.

A.2 |  VERGLEICH JÄHRLICHE 
VERÄNDERUNG DER 
AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG 

2021 ggü. 
2020 in %

2022 ggü. 
2021 in %

Dr.-Ing. Masahiko Mori 1) – –
Ulrich Hocker +8,5 % +8,2 %
Irene Bader 2) – –
Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena +4,4 % +13,2 %
Prof. Dr. Annette Köhler +3,6 % +4,3 %
James Victor Nudo 3) – –
Mario Krainhöfner +1,7 % +8,3 %
Stefan Stetter +5,2 % +8,9 %
Tanja Fondel +2,3 % +9,3 %
Dietmar Jansen +0,4 % +5,3 %
Larissa Schikowski +2,3 % +9,3 %
Michaela Schroll +6,6 % +5,6 %

EAT (DMG MORI AGKonzern) 4) +64 % +79 %
EAT (DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT) 5) +8 % +400 %

Durchschnittliche Mitarbeitervergütung 6) +2 % +3 %

1)  Dr.-Ing. Masahiko Mori sind für 2022 keine Aufsichtsratsbezüge zugeflossen.
2)  Irene Bader sind für 2022 keine Aufsichtsratsbezüge zugeflossen.
3)  James Victor Nudo sind für 2022 keine Aufsichtsratsbezüge zugeflossen.
4)  2022: 153,4 MIO € / 2021:  85,6 MIO € / 2020:  52,1 MIO €
5)  2022: 146,5 MIO € (nach HGB) / 2021: 29,3 MIO € (nach HGB) / 2020: 27,1 MIO € (nach HGB)
6)  Mitarbeitervergütung in Deutschland im jeweiligen Geschäftsjahr

Vergütung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat legt das System der Vorstandsvergütung fest. 
Der Personal-, Nominierungs- und Vergütungsausschuss ent-
wickelt Empfehlungen zum System der Vorstandsvergütung, 
über die auch der Aufsichtsrat eingehend berät und beschließt. 
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Externer Vergleich (horizontale Angemessenheit): Zur 
Beurteilung der Marktüblichkeit der Gesamtvergütung werden  
Vergütungsdaten der 90 größten börsennotierten Unter-
nehmen in Deutschland mit Notierung im DAX und MDAX 
herangezogen. Bei diesem horizontalen Marktvergleich wird 
die Marktstellung einschließlich der Größe und Komplexität 
der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT unter besonderer 
Beachtung der Einordnung der Gesellschaft in vorgenannter 
Vergleichsgruppe (zum Beispiel anhand von Kennzahlen, wie 
Umsatz, Mitarbeiterzahl und Gewinn je Aktie) berücksichtigt.

Interner Vergleich (vertikale Angemessenheit): Darüber  
hinaus wird die Entwicklung der Vorstandsvergütung im Ver-
hältnis zur Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT in einem internen 
(vertikalen) Vergleich berücksichtigt. Bei diesem Vergleich 
wird das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung 
des oberen Führungskreises und der weiteren Belegschaft 
ermittelt und einem Marktvergleich unterzogen.

Die Ziel-Gesamtvergütung wird unter besonderer Berück-
sichtigung der Funktion des einzelnen Vorstandsmitglieds fest-
gelegt. Insbesondere erhält der Vorsitzende des Vorstandes  
bei der Festlegung eine insgesamt höhere Vergütung als die 
anderen Vorstandsmitglieder.

Malus- und Clawback-Regelungen

Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, die kurzfristige und 
die langfristige variable Vergütung einzubehalten bzw.  
zurückzufordern, falls ein Fall eines schwerwiegenden Pflicht- 
oder Compliance-Verstoßes vorliegt. Gleiches gilt im Falle  
schwerwiegenden unethischen Verhaltens.

In Fällen einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen 
Verletzung von Sorgfaltspflichten eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters nach § 93 Abs. 1 AktG durch 
ein Vorstandsmitglied ist die Gesellschaft darüber hinaus 
berechtigt, von dem Vorstandsmitglied für den jeweiligen 
Bemessungszeitraum, in dem die Pflichtverletzung statt-
gefunden hat, ausgezahlte variable Vergütungsbestandteile 

Auf dieser Basis wird den Vorstandsmitgliedern ein 
angemessenes, wettbewerbsfähiges und marktübliches 
Vergütungspaket angeboten, welches sich im Rahmen der 
regulatorischen Vorgaben bewegt und das nachhaltige 
Wirtschaften des Vorstandes fördert. Hierdurch soll für die 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT die Sicherung der best-
möglichen Kandidaten für den Vorstand in Gegenwart und 
Zukunft gewährleistet werden.

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem ent-
spricht den aktuellen Vorgaben des Aktiengesetzes und im 
Wesentlichen den Empfehlungen des Deutschen Corporate  
Governance Kodex (DCGK), allerdings ist die langfristige 
Vergütung nicht aktienbasiert. Im Hinblick auf den zwischen  
der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und der DMG MORI 
Europe Holding GmbH, einer 100 %-igen Tochter der 
DMG MORI COMPANY LIMITED, bestehenden Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag einerseits und den geringen 
Freefloat der Aktie andererseits wurde davon abgesehen, eine 
Vergütungskomponente in Aktien bzw. eine aktienbasierte 
Vergütungskomponente vorzusehen. 

Angemessenheit der Vorstandsvergütung

Der Aufsichtsrat legt nach Vorbereitung durch den Personal-,  
Nominierungs- und Vergütungsausschuss jeweils für das 
bevorstehende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit dem 
Vergütungssystem die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für 
jedes Vorstandsmitglied fest. Die Ziel-Gesamtvergütung 
für jedes Vorstandsmitglied ist die Summe aus der Grund-
vergütung, des STI bei 100 %-Zielerreichung, des LTI bei 
100 %-Zielerreichung und dem Beitrag zur Altersversorgung.

Neben einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben 
und Leistungen der Vorstandsmitglieder werden hierbei  
insbesondere die wirtschaftliche Lage, das Marktumfeld, der 
Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens berück-
sichtigt. Der Aufsichtsrat legt ein besonderes Augenmerk 
darauf, dass die Ziel-Gesamtvergütung marktüblich ist. Die 
Marktüblichkeit wird anhand der folgenden Punkte beurteilt: 
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(STI und / oder LTI) ganz oder teilweise zurückzufordern  
bzw. bei noch nicht erfolgter Auszahlung einzubehalten. 

Die Rückforderungsmöglichkeit besteht auch dann, wenn 
das Amt oder das Anstellungsverhältnis mit dem Vorstands-
mitglied zum Zeitpunkt der Rückforderung bereits beendet 
ist. Schadensersatzansprüche gegen das Vorstandsmitglied 
bleiben unberührt. 

Vorzeitige Beendigung der Tätigkeit

Scheidet ein Vorstandsmitglied auf Wunsch des Aufsichtsrates 
aus Gründen aus, die nichts mit dem Verhalten des Vorstands-
mitglieds oder dem Vorstandsmitglied selbst zu tun haben, so 
werden alle ausstehenden LTITranchen regulär zum Ende 
des vorgesehenen Leistungszeitraums ausgezahlt. Gleiches 
gilt, falls ein Vorstandsmitglied aus sonstigen Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, aus dem Vorstand ausscheidet (zum 
Beispiel regulärer Ablauf oder einvernehmliche Beendigung 
des Anstellungsvertrages oder andere vertraglich anerkannte 
Austrittsgründe). Dies umfasst auch den Übertritt in den  
Vorruhestand sowie die Ablehnung eines Wiederbestellungs-
angebots durch das Vorstandsmitglied. 

Kündigt das Unternehmen das Anstellungsverhältnis mit 
einem Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund oder kündigt 
ein Vorstandsmitglied ungerechtfertigt das Dienstvertrags-
verhältnis („Bad Leaver“), so verfallen alle ausstehenden 
LTIZuteilungen, deren dreijähriger Referenzzeitraum noch 
nicht beendet ist.

Bestandteile des Vergütungssystems

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT besteht aus festen und variablen 
Vergütungsbestandteilen. Die feste, erfolgsunabhängige 
Vergütung besteht neben der Grundvergütung („Fixum“) aus 
Nebenleistungen und Versorgungszusagen (insbesondere zur 
beitragsorientierten Altersversorgung). Erfolgsabhängig, an 
der Erreichung von konkreten, messbaren Zielen ausgerichtet 
und damit variabel, werden die kurzfristige variable Vergütung 
(STI) sowie die langfristige variable Vergütung (LTI) gewährt.

› Feste Vergütungsbestandteile

Die feste Vergütung bildet die Grundlage dafür, dass die für 
die Weiterentwicklung des Konzerns und die Umsetzung der 
Unternehmensstrategie erforderlichen hochqualifizierten 
Mitglieder für den Vorstand gewonnen und gehalten werden 
können. 

Die feste Vergütung setzt sich aus der Grundvergütung, den 
Nebenleistungen und den Versorgungszusagen (beitrags-
orientierte Altersversorgung) zusammen. 

Grundvergütung: Jedes Vorstandsmitglied erhält eine feste 
Grundvergütung. Diese wird in zwölf monatlichen Raten 
ausgezahlt.

Nebenleistungen: Für jedes Vorstandsmitglied werden 
Nebenleistungen einschließlich der maximalen Höhe fest-
gelegt. Hierzu zählen insbesondere firmenseitig gewährte 
Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen, insbesondere 
die Bereitstellung eines Dienstwagens, aber auch die  
Eindeckung von Versicherungen. 

Altersversorgung: Jedem Mitglied des Vorstandes wird eine 
zweckgebundene Zahlung zur Zuführung zur individuellen 
Altersversorgung gewährt. Hierbei wird den Vorständen 
jeweils ein bestimmter Betrag zur Anlage in eine externe 
Altersversorgung zur Verfügung gestellt (beitragsorientierte 
Altersversorgung).

› Kurzfristige variable Vergütung (STI)

Das STI soll die Mitglieder des Vorstandes dazu motivieren, 
während eines Geschäftsjahres anspruchsvolle und heraus-
fordernde finanzielle, operative und strategische Ziele zu 
erreichen. Die Ziele spiegeln die Unternehmensstrategie 
wider und sind darauf gerichtet, die Ertragskraft und Markt-
position der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT zu steigern. 
Insbesondere durch die Anknüpfung an den Auftragseingang 
und das EBIT ist die einjährige variable Vergütung an die Ziel-
erreichung wesentlicher Konzernkennzahlen im jeweiligen 
Geschäftsjahr gekoppelt. Für die Mitglieder des Vorstandes ist 
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bonusrelevant zu werden. Dies entspricht einer Zielerreichung 
von 50 %. Die Erreichung des Zielbetrages entspricht einer 
Zielerreichung von 100 %. Die Berücksichtigung endet bei 
der Erreichung einer Obergrenze. Dies entspricht einer  
Zielerreichung von 200 %. 

Weitere Details zur Zielerreichung zeigt die folgende Grafik:

Das EBIT wird zu 2/3 gewichtet. Damit berücksichtigt das 
STI eine weitere wesentliche Finanzkennzahl der DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT. Die EBITKomponente des STI muss 
eine Untergrenze erreichen, um bonusrelevant zu werden. 
Dies entspricht einer Zielerreichung von 50 %. Die Erreichung 
des Zielbetrages entspricht einer Zielerreichung von 100 %. 
Die Berücksichtigung endet bei der Erreichung einer  
Obergrenze. Dies entspricht einer Zielerreichung von 200 %. 

Auftragseingang (1/3)

Auftragseingang in MIO €

Zielerreichung

1.900

100 %

150 %

50 %

200 %

2.600 2.650 2.700

ein jeweils individueller Zielbetrag festgelegt. Der Zielbetrag 
stellt den Ausgangswert für die Ermittlung der leistungs-
abhängigen Auszahlung nach Ende der Bemessungsperiode 
dar. Ein Zahlungsanspruch entsteht erst mit Ablauf der ein-
jährigen Bemessungsperiode und ist davon abhängig, ob  
bzw. wie die Ziele erreicht wurden.

Das STISystem basiert auf zwei Zieldimensionen, die unter-
schiedlich gewichtet sind und durch sog. Nachhaltigkeits-
faktoren („Modifier“) angepasst werden. Hierbei werden sowohl  
die Marktposition (gemessen über das Leistungskriterium 

„Auftragseingang“) als auch die Ertragslage (gemessen über 
das Leistungskriterium „EBIT“) berücksichtigt. Diese unter-
nehmensbezogenen Ziele werden durch einen Nachhaltig-
keitsfaktor („Modifier“) modifiziert, der in einer Bandbreite 
von 80 % bis 120 % liegt. Der Nachhaltigkeitsfaktor soll hierbei 
insbesondere Handeln und Erfolge des Vorstandes belohnen, 
die zur nachhaltigen Absicherung des Unternehmenserfolges 
beitragen. 

Die Zielerreichungsgrade für das STI 2022 resultieren aus den 
folgenden Kennzahlen und Faktoren für 2022 und werden für 
alle Vorstände nach gleichen Kriterien ermittelt: 

Der Auftragseingang wird zu 1/3 gewichtet. Damit berück-
sichtigt das STI eine der wesentlichen Finanzkennzahlen der 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT. Die Auftragseingang-
Komponente des STI muss eine Untergrenze erreichen, um 

Ziel- 
betrag

Bar- 
auszahlung

Unternehmensbezogene Ziele

Zielerreichung: 0 % – 200 %

Auftrags- 
eingang 

(Ist vs. Plan)

Gewichtung 1/3

EBIT 
(Ist vs. Plan)

Gewichtung 2/3

Nachhaltigkeitsfaktor

Bandbreite: 80 % – 120 %

Investitionen  
in  

Sach- 
anlagen

Investitionen 
für  

GLOBE- 
Projekt

Gewichtung 1/4 Gewichtung 1/4

Relative  
Marktanteile  

AG/CO

Gewichtung 1/2

Darstellung des   Short-Term-Incentive (STI)

121.  ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 121.  ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG22 23



› Langfristige variable Vergütung (LTI)

Das langfristig orientierte, nachhaltige Engagement für die 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT steht im Fokus der Tätig-
keit des Vorstandes. Nur so kann nachhaltiges Wachstum 
gefördert und eine dauerhafte Wertsteigerung erzielt werden. 
Der Leistungszeitraum von drei Jahren trägt dazu bei, dass 
das Vorstandshandeln im laufenden Geschäftsjahr auch auf 
die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist. 

Das LTIProgramm wird in bar, auf Basis einer kennzahlen-
basierten Vergütung unter Zugrundelegung einer dreijährigen 
Bemessungsperiode („Performance Periode“) gewährt. Die 
Gewährung erfolgt in jährlichen Tranchen. 

Das LTI basiert auf zwei finanziellen Zielen sowie messbaren  
Nachhaltigkeitszielen in der Form eines „Modifier“. Die finan-
ziellen Leistungskriterien repräsentieren hierbei wichtige  
Kernsteuerungsgrößen der DMG MORI AKTIENGESELL
SCHAFT (das Ergebnis nach Steuern – EAT – und die Service-
Performance). Der „Modifier“ mit einer Bandbreite von 80 % bis 
120 % berücksichtigt darüber hinaus die Nachhaltigkeitsziele. 

Für die Mitglieder des Vorstandes ist ein jeweils individueller 
Zielbetrag festgelegt. Der Zielbetrag stellt den Ausgangswert 
für die Ermittlung der leistungsabhängigen Auszahlung nach 
Ende der Bemessungsperiode dar. Ein Zahlungsanspruch 
entsteht erst mit Ablauf der dreijährigen Bemessungsperiode 
und ist davon abhängig, ob bzw. wie die Ziele erreicht wurden. 

Weitere Details zur Zielerreichung zeigt die folgende Grafik: 

Die aus der Erreichung von Zielen resultierende Vergütung 
wird durch drei im Rahmen der Auslobung festgelegte Nach-
haltigkeitsfaktoren („Modifier“) angepasst (80 %120 %). Zu 
diesen, dem Nachhaltigkeitsfaktor zugrundeliegenden Zielen, 
zählen Investitionen in Sachanlagen, Investitionen für das 
GLOBEProjekt (Einführung von SAP) und die Entwicklung 
von internen Marktanteilen und -positionen (Verhältnis 
Auftragseingang DMG MORI AGKonzern und DMG MORI 
COMPANY LIMITED). Alle Nachhaltigkeitsfaktoren können 
eine Ausprägung von 80 %120 % erreichen. Die Faktoren 
Investitionen in Sachanlagen und Investitionen für das GLOBE 
Projekt werden mit jeweils 25 % gewichtet, der Faktor Ent-
wicklung von internen Marktanteilen und -positionen wird mit 
50 % gewichtet. Hierdurch sollen im besonderen Maße die  
Bestrebungen des Vorstandes um nachhaltiges, auf zukünf-
tiges Wachstum gerichtetes Wirtschaften gestärkt werden.

EBIT (2/3)

EBIT in MIO €

Zielerreichung

120

100 %

150 %

50 %

200 %

190 210 230

Darstellung des    Long-Term-Incentive (LTI)

Ziel- 
betrag

Bar- 
auszahlung

Ziele

0 % – 200 %

EAT 
(3-Jahres-Ø)

Gewichtung 2/3

Service 
Performance 
(3-Jahres-Ø)

Gewichtung 1/3

Modifier

Bandbreite: 80 % – 120 %

Investitionen  
in F&E und 
Marketing

Gewichtung 1/2

PPR  
(incl. Service)  

Ziel

Gewichtung 1/2

0 % – 200 %

GJ n GJ n+1 GJ n+2
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Die Zielerreichungsgrade resultieren aus den folgenden 
Kennzahlen und Faktoren und werden für alle Vorstände 
nach gleichen Kriterien ermittelt: 

Das EAT wird zu 2/3 gewichtet. Damit berücksichtigt das LTI 
eine der wesentlichen Finanzkennzahlen der DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT. Die EATKomponente des LTI muss 
eine Untergrenze erreichen, um bonusrelevant zu werden. 
Dies entspricht einer Zielerreichung von 50 %. Die Erreichung 
des Zielbetrages entspricht einer Zielerreichung von 100 %. 
Die Berücksichtigung endet bei der Erreichung einer Ober-
grenze. Dies entspricht einer Zielerreichung von 200 %.

Weitere Details zur Zielerreichung zeigt die folgende Grafik:

Die Service-Performance für einen Zeitraum über drei Jahre 
wird zu 1/3 gewichtet. Damit berücksichtigt das LTI eine  
wichtige Kernsteuerungsgröße der DMG MORI AKTIEN
GESELLSCHAFT. Die Service-Performance ist die durch-
schnittliche Anzahl an Service-Einsätzen je Maschine in 
Gewährleistung in den letzten zwölf Monaten. Die Service 
Performance-Komponente des LTI muss einen Schwellen-
wert unterschreiten, um bonusrelevant zu werden. Dies 
entspricht einer Zielerreichung von 80 %. Die Erreichung 
der Zielgröße entspricht einer Zielerreichung von 100 %.  
Die Berücksichtigung endet bei einem gesetzten Mindestwert. 
Dies entspricht einer Zielerreichung von 200 %.

EAT (2/3)

EAT in MIO € (3-Jahres-Durchschnitt 2022 – 2024)

Zielerreichung

94,5

100 %

150 %

50 %

200 %

139 150 167

Weitere Details zur Zielerreichung zeigt die folgende Grafik:

Die aus der Erreichung von Zielen resultierende Vergütung 
wird durch zwei im Rahmen der Auslobung festgelegte  
Nachhaltigkeitsfaktoren („Modifier“) angepasst (80 %120 %). 
Zu diesen Nachhaltigkeitszielen zählen die Einhaltung des 
F&E- sowie des Marketingbudgets und die Entwicklung der 
PPRKennzahl (Anzahl der „Product-Problem-Reports“ in 
den letzten zwölf Monaten mit dem Status abgeschlossen und 
final angepasst dividiert durch die Anzahl der in den letzten 
zwölf Monaten ausgestellten „Product-Problem-Reports“). 
Ein „Product-Problem-Report“ beschreibt eine Reklamations-
meldung des Kunden. Beide Nachhaltigkeitsfaktoren können 
eine Ausprägung von 80 %120 % erreichen und werden mit 
jeweils 50 % gewichtet. Die Ziele werden zur Absicherung 
der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung unter  
Berücksichtigung der Strategie gewählt. 

Ziel- und Maximalbeträge der Vergütung

Die Auszahlung aus STI und LTI ist jeweils auf insgesamt 
200 % des Zielbetrags begrenzt. 

Die maximale Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds 
wird vom Aufsichtsrat jährlich auf der Basis der Ziel-Gesamt-
vergütung abgeleitet und ist die betragsmäßige Höchstgrenze 
der Gesamtvergütung für das jeweilige Auslobungsjahr 
unter Berücksichtigung der festen Vergütung, kurzfristigen  
variablen Vergütung (STI), langfristigen variablen Vergütung 
(LTI 2022–2024) und Altersversorgung. 

Die maximale Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2022 
beträgt für den Vorstandsvorsitzenden 5.550 T€ und für die 
Vorstandsmitglieder jeweils 2.950 T€ [→ Tabelle A.3]. 

Service-Performance (1/3)

Service-Performance (3-Jahres-Durchschnitt 2022 – 2024)

Zielerreichung

1,651,6

100 %

80 %

150 %

200 %

1,7 1,85
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Altersversorgung

Die Altersversorgung bildet eine weitere Grundlage dafür, 
dass die für die Weiterentwicklung des Konzerns und die 
Umsetzung der Unternehmensstrategie erforderlichen 
hochqualifizierten Mitglieder für den Vorstand gewonnen 
und gehalten werden können. Die Altersversorgung soll am 
Markt für hochqualifizierte Mitglieder des Vorstandes wett-
bewerbsfähig sein und im Ruhestand ein entsprechendes 
Versorgungsniveau bieten. Die Versorgungsleistungen für 
die Vorstandsmitglieder werden in Form einer beitrags-
orientierten Altersversorgung gezahlt:

› Christian Thönes:  450 T€ pro Jahr
› Björn Biermann:  200 T€ pro Jahr
› Michael Horn:   200 T€ pro Jahr

Der Aufwand für die Vorstandsmitglieder zur beitrags-
orientierten Altersversorgung betrug im Geschäftsjahr 2022 
insgesamt 850 T€ (Vorjahr: 850 T€).

Vergütung für ehemalige Vorstandsmitglieder 

Im Rahmen von unmittelbaren Pensionsverpflichtungen wurden  
im Berichtsjahr 1.087 T€ (Vorjahr: 1.132 T€) an ehemalige 
Vorstandsmitglieder und deren Hinterbliebene geleistet, 
davon entfielen 680 T€ an den 2016 aus dem Vorstand aus-
geschiedenen Dr. Rüdiger Kapitza. 

Vergütung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Die Zielerreichung bei der kurzfristigen variablen Vergütung 
(STI) beläuft sich auf 166 % für die Kennzahl EBIT und 200 % 
für die Kennzahl Auftragseingang. Die Zielerreichung für den 
Nachhaltigkeitsfaktor beim Budget für Investitionen in Sach-

anlagen belief sich auf 109 %, für das GLOBEProjekt auf 120 % 
und bei den relativen Marktanteilen AG / CO auf 120 %, was 
zu einem gewichteten Modifier von insgesamt 117 % führt. Die 
Zielerreichung bei der kurzfristigen variablen Vergütung (STI) 
beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 208 %. Die Auszahlung aus  
dem STI ist auf insgesamt 200 % des Zielbetrags begrenzt (Cap). 

Die Zielerreichung bei der langfristigen Vergütungs-
komponente (LTITranche 20202022) beläuft sich auf 200 % 
für die Kennzahl EAT (3-Jahres-Durchschnitt 20202022) 
und 200 % für die Kennzahl Service-Performance. Die Ziel-
erreichung für den Nachhaltigkeitsfaktor zur Einhaltung des 
F&E- sowie des Marketingbudgets belief sich auf 120 % und 
zur Entwicklung der PPRKennzahl ebenfalls auf 120 %, was 
zu einem gewichteten Modifier von insgesamt 120 % führt. 
Die Zielerreichung für die LTITranche 20202022 beträgt 
220 %. Die Auszahlung aus der LTITranche 20202022 ist auf  
insgesamt 200 % des Zielbetrags begrenzt (Cap). 

Für das Geschäftsjahr 2022 belief sich die Gesamtvergütung 
ohne Vorauszahlung des Vorstandes auf 9.753 T€ (Vorjahr: 
7.118 T€). Davon entfallen 2.461 T€ (Vorjahr: 2.228 T€) auf die 
feste, erfolgsunabhängige Vergütung (Grundvergütung und 
Nebenleistungen) und 3.200 T€ (Vorjahr: 3.200 T€) auf die 
kurzfristige variable Vergütung (STI) sowie einer beitrags-
orientierten Altersversorgung von 850 T€ (Vorjahr: 850 T€). 

Aus der LTITranche 20202022, die am 31. Dezember 2022 
zugeteilt und im Jahr 2023 ausgezahlt wird, resultiert ein 
Betrag von insgesamt 4.750 T€ (LTI 20192021: 840 T€). Für 
die LTITranche 20202022 wurde im Jahr 2021 eine Voraus-
zahlung in Höhe von 1.508 T€ geleistet. Die Auszahlung aus 
der LTITranche 20202022 beläuft sich auf 3.242 T€. 

A.3 I ZIEL- UND MAXIMALVERGÜTUNG 
(VERGÜTUNGSKOMPONENTEN 2022 )

Christian Thönes Björn Biermann Michael Horn
2022 (Ziel) 2022 (MAX) 2022 (Ziel) 2022 (MAX) 2022 (Ziel) 2022 (MAX)

Grundvergütung 1.200.000 € 1.200.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 €
STI 800.000 € 1.600.000 € 400.000 € 800.000 € 400.000 € 800.000 €
LTI 2022–2024 1.150.000 € 2.300.000 € 612.500 € 1.225.000 € 612.500 € 1.225.000 €
Altersversorgung 450.000 € 450.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €
Gesamtvergütung 3.600.000 € 5.550.000 € 1.812.500 € 2.950.000 € 1.812.500 € 2.950.000 €
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A.08 | VERGLEICH JÄHRLICHE VERÄNDERUNG DER  
VORSTANDSVERGÜTUNG (§ 162 ABS. 1 NR. 2 AKTG) 2021 ggü.  

2020 in%

Christian Thönes +47,7 %
Björn Biermann +35,4 %
Michael Horn +49,8 %

EAT (DMG MORI AG-Konzern) 1) +64 %
EAT (DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT) 2) +8 %

Durchschnittliche Mitarbeitervergütung 3) +2 %
1) 2021: 85,6 MIO € / 2020:  52,1 MIO € 
2) 2021: 29,3 MIO € (nach HGB) / 2020: 27,1 MIO € (nach HGB)
3) Mitarbeitervergütung in Deutschland im jeweiligen Geschäftsjahr
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A.4 | GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG  
(§ 162 ABS. 1 SATZ 1 AKTG)
in T€

Christian Thönes
Vorsitzender

Björn Biermann
Vorstand

20214) 20215) 2022 20225) 20214) 20215) 2022 20225)

Grundvergütung 1.080 - 1.200 - 540 - 600 -
Nebenleistung 11 - 11 - 8 - 8 -
Summe 1.091 31 % 1.211 25 % 548 31 % 608 26 %
STI 1.600 46 % 1.600 33 % 800 45 % 800 33 %
LTI 2019 – 2021 360 10 % - - 240 13 % - -
LTI 2020 – 2022 1) - - 1.650 33 % - - 796 33 %
Summe 1.960 56 % 3.250 66 % 1.040 58 % 1.596 66 %
Versorgungsaufwand 2) 450 13 % 450 9 % 200 11 % 200 8 %
Gesamtvergütung ohne Vorauszahlung 3.501 100 % 4.911 100 % 1.788 100 % 2.404 100 %
Rückforderbare Vorauszahlung LTI 2020 – 2022 3) 650 - - - 429 - - -
Rückforderbare Vorauszahlung LTI 2021 – 2023 3) - - 805 - - - 429 -
Gesamtvergütung mit Vorauszahlung 4.151 - 5.716 - 2.217 - 2.833 -

Michael Horn
Vorstand Vorstand gesamt

20214) 20215) 2022 20225) 20214) 20215) 2022 20225)

Grundvergütung 540 - 600 - 2.160 - 2.400 -
Nebenleistung 49 - 42 - 68 - 61 -
Summe 589 32 % 642 26 % 2.228 31 % 2.461 25 %
STI 800 44 % 800 33 % 3.200 45 % 3.200 33 %
LTI 2019 – 2021 240 13 % - - 840 12 % - -
LTI 2020 – 2022 1) - - 796 33 % - - 3.242 33 %
Summe 1.040 57 % 1.596 66 % 4.040 57 % 6.442 66 %
Versorgungsaufwand 2) 200 11 % 200 8 % 850 12 % 850 9 %
Gesamtvergütung ohne Vorauszahlung 1.829 100 % 2.438 100 % 7.118 100 % 9.753 100 %
Rückforderbare Vorauszahlung LTI 2020 – 2022 3) 429 - - - 1.508 - - -
Rückforderbare Vorauszahlung LTI 2021 – 2023 3) - - 429 - - - 1.663 -
Gesamtvergütung mit Vorauszahlung 2.258 - 2.867 - 8.626 - 11.416 -

1)  Betrag abzüglich Vorauszahlung 
2)  Zahlungen für beitragsorientierte Altersversorgung
3)  LTI 2020 – 2022: Vorauszahlung in 2021 geleistet, LTI 2021 – 2023: Vorauszahlung in 2022 geleistet
4)  Grundvergütung 2021 inklusive Verzicht
5)   Die hier angegebenen relativen Anteile beziehen sich auf die im jeweiligen Geschäftsjahr  

„gewährten und geschuldeten“ Vergütungsbestandteile nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG



A.5 |  VERGLEICH JÄHRLICHE  
VERÄNDERUNG DER  
VORSTANDSVERGÜTUNG  
(§ 162 ABS. 1 NR. 2 AKTG)

2021 ggü.  
2020 in %

2022 ggü.  
2021 in %

Christian Thönes +47,7 % +37,7 %
Björn Biermann +35,4 % +27,8 %
Michael Horn +49,8 % +27,0 %

EAT (DMG MORI AGKonzern) 1) +64 % +79 %
EAT (DMG MORI  
AKTIENGESELLSCHAFT) 2) + 8 % +400 %

Durchschnittliche  
Mitarbeitervergütung 3) + 2 % +3 %

1) 2022: 153,4 MIO € / 2021:  85,6 MIO € / 2020: 52,1 MIO €
2) 2022: 146,5 MIO € (nach HGB) / 2021: 29,3 MIO € (nach HG / 2020: 27,1 MIO € (nach HGB)
3) Mitarbeitervergütung in Deutschland im jeweiligen Geschäftsjahr

 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäfts-
jahr 2022 zu billigen.

7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt – auf Empfehlung des Finanz- und 
Prüfungsausschusses – vor, die PwC PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.  

Der Finanz- und Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Abs. 2 
Unterabs. 3 der EUAbschlussprüferverordnung (Verordnung 
(EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014) erklärt, dass seine Empfehlung 
frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und 
ihm keine Beschränkungen im Hinblick auf die Auswahl  
eines bestimmten Abschlussprüfers (Art.  16 Abs.  6 der  
EUAbschlussprüferverordnung) auferlegt wurden. 

Für die LTITranche 20212023 wurde im Jahr 2022 eine rück-
forderbare Vorauszahlung in Höhe von 1.663 T€ geleistet, die 
Bestandteil der Vergütung nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG ist. 

Im Berichtsjahr wurden keine Kredite an Vorstandsmitglieder 
der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT gewährt. 

Es wurden von Unternehmen des Konzerns der DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT keine Vergütungen für persönlich 
erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Ver-
mittlungsleistungen, direkt an Mitglieder des Vorstandes 
gezahlt. 

Es wurden keine Vergütungsbestandteile von Vorstands-
mitgliedern zurückgefordert. Von Malus- und Clawback-
Regelungen wurde nicht Gebrauch gemacht.

Die Tabelle A.4 zeigt die den aktiven Vorstandsmitgliedern im 
jeweiligen Geschäftsjahr gewährten und geschuldeten Ver-
gütungsbestandteile einschließlich des jeweiligen relativen 
Anteils nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. Es handelt sich dabei 
um die im Geschäftsjahr ausbezahlte Grundvergütung, die 
angefallenen Nebenleistungen und den Versorgungsaufwand. 
Die Tabelle zeigt das STI 2022 sowie die LTITranche 20202022, 
deren Auszahlung im Geschäftsjahr 2023 erfolgt, aber deren 
zugrundeliegende Tätigkeit bis zum Ende des Geschäftsjahres 
2022 vollständig erbracht worden ist. Zudem ist die rückforder-
bare Vorauszahlung für die LTITranche 20212023 dargestellt.

Die Tabelle A.5 zeigt einen Vergleich der prozentualen Ver-
änderung der Vergütung der Vorstandsmitglieder mit der 
Ertragsentwicklung der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
und der durchschnittlichen Vergütung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf Vollzeitäquivalentbasis gegenüber dem 
Vorjahr. Für das Berichtsjahr entsprechen diese Werte den 
in der Tabelle „Gewährte und geschuldete Vergütung“ nach 
§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG angegebenen Werten für die Gesamt-
vergütung. Die Ertragsentwicklung wird grundsätzlich anhand 
der Entwicklung der Kennzahl EAT dargestellt. 
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Die Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts und der 
sonstigen ausübbaren Aktionärsrechte bemisst sich dabei 
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 
Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 
Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die 
Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließ-
lich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nach-
weisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts.  
Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag 
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind für die von ihnen gehaltenen Aktien grundsätzlich nicht 
teilnahme- und stimmberechtigt; etwas anderes gilt dann, 
wenn und soweit sie sich vom Vorbesitzer, welcher die Aktien 
zum Nachweisstichtag noch gehalten hat, bevollmächtigen 
oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nach-
weisstichtag hat keine Bedeutung für die Berechtigung zum 
Erhalt der Ausgleichszahlung unter dem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes  
müssen spätestens bis zum 5. Mai 2023, 24:00 Uhr, bei 
der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. Die 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen 
in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für die 
Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes genügt die 
Textform (§ 126 b BGB). 

Anmeldestelle: 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
c/o Commerzbank AG
GSOPS, Income & General Meetings 
60261 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 / 136 26351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des 
Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle 

INFORMATIONEN
Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind die unter 
den Tagesordnungspunkten 1, 4, 5 und 6 genannten Unter-
lagen auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar unter 
https://de.dmgmori-ag.com/investor-relations/hauptversammlung . 

Sämtliche Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung 
am 12. Mai 2023 ausliegen.

Ergänzende Angaben zur Einberufung

Sämtliche Zeitangaben sind in der für Deutschland maßgeb-
lichen mitteleuropäischen Sommer-Zeit (MESZ) angegeben. 
Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) 
dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das 
Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 78.817.994 Stück-
aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Zum Zeitpunkt der 
Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Die 
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung beträgt mithin 78.817.994.

2. Voraussetzung für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts sowie 
Erklärung der Bedeutung des Nachweisstichtags

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die den Nachweis erbringen, zu Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung, d.h. am 21. April 2023, 00:00 Uhr (Nach-
weisstichtag), Aktionär der Gesellschaft gewesen zu sein, und 
die sich zur Hauptversammlung anmelden. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes ist in Textform durch den Letztintermediär 
gemäß § 67 c Abs. 3 AktG zu erbringen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung des 
Stimmrechts und der sonstigen ausübbaren Aktionärs-
rechte als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 
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Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte. Die Erteilung der Vollmacht und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform; der Widerruf einer erteilten Vollmacht erfolgt 
durch Erklärung in Textform oder formfrei durch persönliches  
Erscheinen des Aktionärs bzw. Vollmachtgebers auf 
der Hauptversammlung. Der Nachweis einer erteilten  
Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Voll-
macht an der Einlasskontrolle vorweist. Erfolgt die Erteilung 
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, 
erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über die Erteilung 
der Bevollmächtigung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als 
eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.

Für die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegen-
über der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung 
des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten 
erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht nachfolgend 
genannte Adresse zur Verfügung:

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
c/o Computershare Operations Center 
80249 München, Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 / 30 90 3746 75 

Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft, ihr Widerruf und die Übermittlung des Nach-
weises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten 
Vollmacht bzw. deren Widerruf können durch die Aktionäre 
bzw. Vollmachtgeber über folgende E-Mail-Adresse auch auf 
elektronischem Wege erfolgen:

anmeldestelle@computershare.de 

Bei der Bevollmächtigung eines von § 135 AktG erfassten 
Intermediärs, eines Stimmrechtsberaters, einer Aktionärs-
vereinigung oder einer Person, die sich geschäftsmäßig 
gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung erbietet, sind in der Regel Besonderheiten 
zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu 
erfragen sind.

Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten  
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre – ohne mit  
dieser Bitte das Teilnahme- oder Stimmrecht der Aktionäre  
einzuschränken –, frühzeitig für die Übersendung der 
Anmeldung und des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die 
Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Eintrittskarten sind ledig-
lich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts.

3. Hinweise zum Datenschutz

Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder 
eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, erheben wir die uns bei 
der Anmeldung übermittelten personenbezogene Daten über 
Sie und/oder über Ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, 
um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT verarbeitet Ihre Daten 
als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen 
der EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren 
Rechten gemäß der DSGVO finden Sie im Internet unter  
https://de.dmgmori-ag.com/datenschutz .

4. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts und sonsti-
ger ausübbarer Aktionärsrechte durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung 
teilnehmen können und damit ihr Stimmrecht oder die  
sonstigen ausübbaren Aktionärsrechte nicht persönlich aus-
üben können oder möchten, können diese Rechte durch einen 
Bevollmächtigten, z.B. durch einen von § 135 AktG erfassten 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen sonstigen  
Dritten oder die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter, ausüben. Auch dann sind für den betreffenden 
Aktienbestand eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis 
des Anteilsbesitzes erforderlich. 
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Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter schließt eine persönliche Teilnahme 
an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein Aktionär 
trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter selbst oder durch 
einen anderen Bevollmächtigten teilnehmen und seine 
Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme 
beziehungsweise Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als 
Widerruf der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter. 

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von 
Vollmachten sowie die entsprechenden Formulare für die 
Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht finden sich in den 
Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden, und sind 
auch im Internet abrufbar unter https://de.dmgmori-ag.com/
investor-relations/hauptversammlung .

5. Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung

Sollten Vollmacht und ggf. Weisungen fristgemäß auf  
mehreren Wegen (schriftlich, d.h. postalisch, per Fax oder 
per E-Mail) erteilt werden, werden diese unabhängig vom 
Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berück-
sichtigt: 1. gemäß § 67 c Abs.  1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in  
Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4  
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, 2. per E-Mail, 
3. per Fax und 4. schriftlich, d.h. postalisch. Sollte ein Inter-
mediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater 
gemäß § 134a AktG sowie eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Person zur Vertretung nicht bereit sein, werden 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Vertretung 
entsprechend der Weisungen bevollmächtigt. Der zuletzt 
zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist 
maßgeblich. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer 
Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so 
gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Brief-
wahlstimme bzw. Weisung entsprechend für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung.

Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, 
bietet die Gesellschaft als besonderen Service an, von der 
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vor der Haupt-
versammlung zu bevollmächtigen. Den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben einer  
Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 
erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte 
nicht nach eigenem Ermessen ausüben. 

Wir bitten zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter nur 
das Stimmrecht zu denjenigen Punkten der Tagesordnung 
ausüben können, zu denen sie Weisungen erhalten haben, 
und dass sie weder im Vorfeld noch während der Hauptver-
sammlung mit der Stellung von Anträgen noch der Erklärung 
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
beauftragt werden können. Ebenso wenig nehmen die Stimm-
rechtsvertreter Aufträge zu Wortmeldungen, zum Einlegen 
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

Die Vollmacht und Weisungen sind sowohl auf elektronischem 
Wege als auch in Textform zu erteilen. Formulare zur Voll-
machts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft  
benannten Stimmrechtsvertreter werden jeder Eintrittskarte 
beigefügt. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft  
benannten Stimmrechtsvertreter und ein etwaiger Widerruf  
müssen, sofern keine elektronische Übermittlung erfolgt 
(hierzu nachfolgend), bis zum 11. Mai 2023, 18:00 Uhr (Eingang), 
bei der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse eingehen:

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
c/o Computershare Operations Center 
80249 München, Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 / 30 90 3746 75 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
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Über den im Rahmen einer zulässigen Tagesordnungs-
ergänzung bekannt gemachten Beschlussvorschlag wird 
während der Hauptversammlung abgestimmt 

› Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Aktionäre können Gegenanträge gegen die Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten 
der Tagesordnung stellen sowie Wahlvorschläge zur Wahl 
des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 7) machen. 
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich 
an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig  
adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 
nicht berücksichtigt.

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Rechtsabteilung 
Christopher Grefe
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld
E-Mail: christopher.grefe@dmgmori.com 

Bis spätestens zum 27. April 2023, 24:00 Uhr, bei vor-
stehender Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft 
eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge 
und Wahlvorschläge werden im Internet unverzüglich ver- 
öffentlicht unter https://de.dmgmori-ag.com/investor-relations 
/hauptversammlung . 

Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden nach 
dem 27. April 2023 ebenfalls unter der genannten Internet-
adresse veröffentlicht.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-
sammlung Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten oder 
zur Wahl des Abschlussprüfers auch ohne vorherige und 
fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 
bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge  
und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab 
fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptver-
sammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie während 
der Hauptversammlung gestellt werden.

6.  Angaben zu Rechten der Aktionäre nach  
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG

› Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen  
einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag 
von € 500.000,00 am Grundkapital erreichen, das entspricht 
192.308 Stückaktien, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft  
zu richten und muss bei der Gesellschaft spätestens am 
11. April 2023, 24:00 Uhr, eingehen. Jedem neuen Gegen-
stand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Anträge von Aktionären zur 
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
sind an folgende Adresse der Gesellschaft zu Händen des 
Vorstandes zu richten:

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Vorstand
Büro des Vorstandsvorsitzenden
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit  
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ver-
langens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Vorstandes über den Antrag halten. 
Bei der Berechnung dieser Vorbesitzzeit bestehen nach 
§ 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die 
hiermit ausdrücklich verwiesen wird.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zuge- 
leitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie  
die Information in der gesamten Europäischen Union ver-
breiten. Sie werden außerdem unter der Internet adresse 
https://de.dmgmori-ag.com/investor-relations/hauptversammlung 
bekanntgemacht und den Aktionären mitgeteilt.
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7. Veröffentlichungen auf der Internetseite

Der Inhalt dieser Einberufung inklusive der Erläuterungen, 
wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss 
gefasst werden soll, die der Versammlung zugänglich zu 
machenden Unterlagen, die Gesamtzahl der Aktien und 
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, der Versammlung 
unverzüglich zugänglich zu machende Verlangen von  
Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung im Sinne von 
§ 122 Abs. 2 AktG und zahlreiche weitere Informationen zur 
Hauptversammlung stehen auch auf der Internetseite der 
Gesellschaft zur Verfügung unter https://de.dmgmori-ag.com/
investor-relations/hauptversammlung .

Bielefeld, im März 2023

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 
Der Vorstand

› Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesell-
schaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über 
die Lage des Konzerns und den im Konzernabschluss 
eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur 
sachgerechten Beurteilung der Gegenstände der Tages-
ordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der 
Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen 
der Aussprache zu stellen.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand 
aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, 
etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesell-
schaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen (z.B. keine Offenlegung 
von Geschäftsgeheimnissen). Nach der Satzung ist der 
Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rede-
recht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 
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ANHANG

Dr.-Ing. Masahiko Mori
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Persönliche Daten
• Geboren am 16.9.1961
• Nationalität: Japanisch

Erstbestellung
• 6.9.2009

Ende der aktuellen Bestellung
• 12.5.2023

Weitere Mandate
• Vizepräsident, Japan Machine Tool  

Builders‘ Association (JMTBA)
• Fellow, Internationale Akademie  

für Produktionstechnik (CIRP)
• Vorstandsmitglied, Kyoto University Innovation Capital
• Gastprofessor, Graduate School of Advanced  

Leadership Studies, Kyoto University, Japan
• Mitglied des Stiftungsrates,  

Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB)

Beruflicher Werdegang
• Seit 06/1999 Präsident, DMG MORI COMPANY LIMITED
• 1993 – 1999  DMG MORI COMPANY LIMITED
• 1985 – 1993  ITOCHU Corporation, Japan

Ausbildung
• 2003    Dr.-Ing., Universität Tokio
• 1981 – 1985   Bachelor, Fakultät für Ingenieur-

wissenschaften, Feinmechanik,  
Kyoto Universität, Japan

Irene Bader, M.B.A.
Mitglied des Aufsichtsrates

Persönliche Daten
• Geboren am 1.1.1979
• Nationalität: Österreichisch

Erstbestellung
• 24.5.2016

Ende der aktuellen Bestellung
• 12.5.2023

Weitere Mandate
• keine

Beruflicher Werdegang
• seit 2005  Group of DMG MORI COMPANY LIMITED
• seit 2023   Mitglied des „Board of Directors“ der  

DMG MORI COMPANY LIMITED;  
CMO und Global Corporate Communication

• seit 2019   Geschäftsführerin der  
DMG MORI Sport Marketing SAS, Roissy-en-France

• seit 2016   Geschäftsführerin DMG MORI Global Marketing GmbH 
• 2019–2023  Executive Officer Global Corporate Communication
• 2017–2019  Operating Officer Global Corporate Communication
• 2011–2017  General Manager Global Marketing
• 2005–2011  Marketing Manager
• 1999–2005  Group of DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Ausbildung
• 2011    Master of Business Administration,  

Open University, Milton Keynes, USA
• 2009    Diplom in Management,  

Open University, Milton Keynes, USA
• 1997–2000  Studium Sprachen und Wirtschaft,  

Akademie für Sprachen und Wirtschaft,  
Wien, Österreich

121.  ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 121.  ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG44 45



Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena
Mitglied des Aufsichtsrates

Persönliche Daten
• Geboren am 5.11.1959
• Nationalität: Deutsch

Erstbestellung
• 17.5.2013

Ende der aktuellen Bestellung
• 12.5.2023

Weitere Mandate
• Vice President Elect, Internationale Akademie für 

Produktionstechnik CIRP
• Past President, Wissenschaftliche Gesellschaft für 

Produktionstechnik WGP 
• Mitglied, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 

acatech
• Vorstand, Produktionstechnisches Zentrum Hannover 

PZH
• Vorstand, Machining Innovations Network MIN e.V. 
• Aufsichtsrat, TEWISS – Technik und Wissen GmbH
• Kuratorium, Kurt-Alten-Stiftung 
• Kuratorium, Sieglinde-Vollmer-Stiftung

Beruflicher Werdegang
• Seit 2001    Geschäftsführender Leiter,  

Institut für Fertigungstechnik und  
Werkzeugmaschinen (IFW),  
Leibniz Universität Hannover

• 1996 – 2001   Leiter Entwicklung und Konstruktion, 
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH 

• 1993 – 1995   Head of Standards Engineering and 
Systems Analysis, Thyssen Production 
Systems Inc., Auburn Hills, USA

Ausbildung
• 1992     Promotion, Leibniz Universität Hannover
• 1982 – 1987   Studium Maschinenbau,  

Leibniz Universität Hannover

Ulrich Hocker
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates

Persönliche Daten
• Geboren am 6.11.1950
• Nationalität: Deutsch

Erstbestellung
• Stellv. Vorsitzender  

seit 2.6.2016
• Mitglied seit 11.5.2010

Ende der aktuellen Bestellung
• 12.5.2023

Weitere Mandate
• stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates, FERI AG,  

Bad Homburg
• Mitglied des Verwaltungsrates, Phoenix Mecano AG, 

Stein am Rhein, Schweiz

Beruflicher Werdegang
• Seit 1983    DSW (Deutsche Schutzvereinigung  

für Wertpapierbesitz e.V.)  
Seit 2012   Präsident  
1994 – 2011  Hauptgeschäftsführer 
1985 – 1993  Geschäftsführer  
1983 – 1984  Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Ausbildung
• 1983     Zulassung als Rechtsanwalt
• 1982      2. Staatsexamen, Rechtswissenschaften, 

Universität Bonn
• 1979      1. Staatsexamen, Rechtswissenschaften, 

Universität Bonn
• 1970 – 1973  Ausbildung zum Bankkaufmann
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Prof. Dr. Annette Köhler
Mitglied des Aufsichtsrates

Persönliche Daten
• Geboren am 13.1.1967
• Nationalität: Deutsch

Erstbestellung
• 6.5.2017

Ende der aktuellen Bestellung
• 12.5.2023

Weitere Mandate
• Mitglied des Aufsichtsrates,  

GEA Group Aktiengesellschaf t, Düsseldorf
• Mitglied des Aufsichtsrates, Gerresheimer AG, Düsseldorf
• Mitglied des Verwaltungsrates, DKSH Holding AG, Zürich
• Mitglied des Verwaltungsrates,  

ABB E-Mobility Holding AG, Baden (Schweiz)

Beruflicher Werdegang
• Seit 2005    Inhaberin des Lehrstuhls für  

Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und  
Controlling, Universität Duisburg-Essen

• 2004 – 2005   Inhaberin des Lehrstuhls für  
Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und  
Controlling, Handelshochschule Leipzig

• 1993 – 2003   Wissenschaftliche Assistentin am Lehr- 
stuhl für Rechnungswesen und Wirtschafts- 
prüfung, Universität Wuppertal / Ulm

• 1997 – 1998   Unternehmensberaterin bei der Mummert +  
Partner Unternehmens beratung AG, Hamburg 

• 1993 – 1997   Wissenschaftliche Referentin am ifo Institut 
für Wirtschaftsforschung, München

Ausbildung
• 12 / 2003    Habilitation Universität Ulm
• 1993 – 1996  Promotion Dr. rer. pol., Universität Köln
• 1987 – 1993   Studium der Wirtschafts- und Sozialwissen- 

schaften, Universität Augsburg (Abschluss:  
Diplom) / Wayne State University, Detroit, 
USA (Abschluss: Master of Arts)

James Victor Nudo
Mitglied des Aufsichtsrates

Persönliche Daten
• Geboren am 30.5.1954
• Nationalität: US-amerikanisch

Erstbestellung
• 4.5.2018

Ende der aktuellen Bestellung
• 12.5.2023

Weitere Mandate
• keine

Beruflicher Werdegang
• seit 2022   Vorstand der DMG MORI Federal Services Inc.
• seit 2022   Geschäftsführer der DMG MORI Europe Holding GmbH 
• seit 2022  Geschäftsführer der DMG MORI EMEA GmbH
• seit 2021   CEO der DMG MORI AMERICAS  

HOLDING CORPORATION
• seit 2018   Vice President der  

DMG MORI COMPANY LIMITED, Tokio
• 2017–2020 Präsident der DMG MORI USA INC.
• 2014–2017  Operating Officer und General Manager der 

Abteilung International Legal & Global Human 
Resources der DMG MORI COMPANY LIMITED

• 2012–2014  Director der DMG MORI SEIKI Europe AG; 
General Manager der internationalen  
Rechtsabteilung der Mori Seiki Europe AG

• 2005–2012  General Manager der internationalen  
Rechtsabteilung der Mori Seiki Co., Ltd. 

• 2003–2005  General Counsel und Vizepräsident für Organi- 
sationsentwicklung der Mori Seiki U.S.A., Inc. 

• 1992–2003 General Counsel der Yamazen, Inc.

Ausbildung
• 2000     Masters of Science in Organisations-

entwicklung (M.S.O.D.),  
Loyola University, Chicago, Illinois, USA

• 1981     Zulassung als Rechtsanwalt  
(State of Illinois und US Federal Courts)

• 1981     Juris Doctor (J.D.), Loyola University  
Law School, Chicago, lllinois, USA

• 1976     Bachelors of Arts (B.A.), Western Illinois  
University, Macomb, Illinois, USA 
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